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LI Gesundheitsberufe 
Beschluss der Fachgruppentagung 
vom 30.09.2021 
Dieser Beschluss tritt mit 01.01. des 
auf die Beschlussfassung folgenden 
Jahres in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro Mitglied ein fester Betrag 
 
Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte ein fester Betrag in den 
Berufszweigen,  

a) Augenoptiker 
b) Kontaktlinsenoptiker 
c) Hörakustiker 
d) Orthopädietechniker 
e) Schuhmacher 
f) Orthopädieschuhmacher 
g) Zahntechniker 
h) sowie alle sonstigen Berufszweige 

   Die Berechnung erfolgt jedoch zumindest auf Basis einer Betriebsstätte.  
 

Beim Zusammentreffen mehrerer Berufszweige an einer Betriebsstätte ist bei 
unterschiedlich hohen Beträgen nur der höhere Betrag als Grundumlage zu 
entrichten. Bei gleich hohen Beträgen ist nur ein Betrag zu entrichten. 

 
Die Sozialversicherungsbeitragssumme des vorangegangenen Jahres in % in den 
Berufszweigen (Höchstbetrag für die Bemessung € 200.000,00) 

a) Augenoptiker 
b) Kontaktlinsenoptiker 
c) Hörakustiker 
d) Orthopädietechniker 
e) Schuhmacher 
f) Orthopädieschuhmacher 
g) Zahntechniker 
h) Sowie alle sonstigen Berufszweige 

 
€ 0,00 

 
 

 
€ 500,00 
€ 500,00 
€ 500,00 
€ 500,00 
€ 350,00 
€ 500,00 
€ 500,00 
€ 350,00 

 
 
 

 
 
 
 
 

0,5 % 
0,5 % 
0,5 % 
0,5 % 
0,5 % 
0,5 % 
0,5 % 
0,5 % 

 



 
Die Anzahl der zum 31.12. des Vorjahres beschäftigten Mitarbeiter mit einem festen 
Betrag pro Mitarbeiter 
 
Ruht die (ruhen alle) gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitgliedschafts-begründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist 
folgender Betrag zu entrichten 
 
keine Staffelung nach der Rechtsform 

 
€ 0,00 

 
 
 

€ 175,00 
 

 
 

 
 

 


